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Geschäftsstand beim Bundesarbeitsgericht

Die Zahl der Eingänge beim BAG ist erneut gestiegen. Mit dieser Steigerung der Eingangszahlen setzt sich ein seit 
2003 bestehender Trend fort. (…) 

Schwerpunkte waren wie in den vergangenen Jahren Verfahren im Zusammenhang mit der Beendigung von 
Arbeitsverhältnissen, insb. Kündigungen und befristeten Arbeitsverhältnissen, Tarifauslegung und Tarifvertragsrecht, 
Arbeitsentgelt, Betriebsverfassung und Personalvertretung, Betriebsübergang. Bei den NZB rückte erwartungsgemäß 
die Grundsatzbeschwerde in den Vordergrund. Von den erledigten NZB hatten 118 Erfolg, d. h. 8 % gegenüber 9 % im 
Vorjahr. Nach wie vor geringe Bedeutung haben Verfahren in Zusammenhang mit dem AGG. Das von manchen 
vorhergesagte bzw. herauf geredete „AGG-Hopping“ ist ausgeblieben. In der geringen Zahl der Verfahren drückt sich 
die grundsätzlich als positiv zu bewertende präventive Funktion des AGG im Bezug auf die Gestaltung der betrieblichen
 Praxis aus. Wie in den Vorjahren war auch im Jahr 2007 die Arbeitgeberseite überwiegend erfolgreich. So endeten 383 
der durch streitiges Urteil entschiedenen Verfahren zu Gunsten der Arbeitgeber, nur 260 zu Gunsten der Arbeitnehmer. 

Lesen Sie ausführlich mit konkretem Zahlenmaterial in AuR 3/2008, S. 98
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Norbert Reich, Oliver Tolmein, Brian Bercusson (Seminar 1/08R09) 

05. 04. 2008, Frankfurt 
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Gesetz werden? (Schuster) 3. „Workshop“ zum ArbVG (Müller, Fricke, Bender, Kahl, Schubert) II. Betriebsübergang 
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 Anja Schlewing, Friedhelm Rost, Wilhelm Köster, Michael Worzalla, Wolfgang Gundel Franz-Josef Rose (Info und 
Anmeldung über Verein für Sozialpolitik, Bildung und Berufsförderung e. V., Tel.: 0561 1091-53; Fax: 0561-713392)
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Kündigung schwerbehinderter Arbeitnehmer – Klagefrist

Kündigt der AG einem schwerbehinderten AN in Kenntnis von dessen Schwerbehinderteneigenschaft, ohne zuvor nach 
§ 85 SGB IX die erforderliche Zustimmung des Integrationsamtes zur Kündigung einzuholen, so kann der AN die 
Unwirksamkeit der Kündigung bis zur Grenze der Verwirkung gerichtlich geltend machen. Nach § 4 Satz 4 KSchG 
beginnt in derartigen Fällen die dreiwöchige Klagefrist gem. § 4 Satz 1 KSchG erst ab Bekanntgabe der Entscheidung 
der Behörde (hier des Integrationsamtes) an den AN (Bestätigung von BAG3. 7. 2003 – 2 AZR 487/02, AuR 2003, 435 
zur Insolvenzverwalterkündigung [§ 113 Abs. 2 Satz 2 InsO aF]). 

Der Kl. stand seit Mai 2003 bei dem Bekl. in einem Arbeitsverhältnis als Automechaniker. Er ist taubstumm und deshalb 
mit einem Grad von 100 schwerbehindert. Mit Schreiben v. 13. 6. 2005 kündigte der Bekl. das Arbeitsverhältnis zum 30.
 6. 2005, ohne zuvor die Zustimmung des Integrationsamtes eingeholt zu haben. Die Parteien streiten darüber, ob das 
Kündigungsschreiben dem Kl. noch am 29. 6. 2005 oder später zugegangen ist. Mit seiner am 21. 7. 2005 bei Gericht 
eingegangenen Klage wendet sich der Kl. vor allem unter Berufung auf das Zustimmungserfordernis nach § 85 SGB IX 
gegen die Kündigung v. 13. 6. 2005 und eine weitere, nunmehr nach Einholung der Zustimmung des Integrationsamtes 
ausgesprochene Kündigung v. 31. 10. 2005. Er macht geltend, der Lauf der dreiwöchigen Klagefrist habe nicht 
begonnen, da ihm eine Entscheidung des Integrationsamtes über die Kündigung vom 13. 6. 2005 nicht bekannt 
gegeben worden sei. Abgesehen davon sei ihm die Kündigung, da er gem. § 1896 f. BGB unter Betreuung stehe, 
wirksam erst nach dem 30. 6. 2005 durch Aushändigung des Kündigungsschreibens an seine Betreuerin zugegangen. 

Das ArbG hat dem gegen die Kündigung v. 13. 6. 2005 gerichteten Feststellungsantrag stattgegeben, den Fortbestand 
des Arbeitsverhältnisses bis zum 31. 12. 2005 (Beendigung durch die Kündigung v. 31. 10. 2005) festgestellt und den 
Bekl. zur Zahlung von Annahmeverzugslohn verurteilt. Das LAG hat die Berufung des Bekl. zurückgewiesen. Dem ist 
der 2. Senat des BAG gefolgt. Auch wenn, was mangels hinreichender Tatsachenfeststellungen nicht abschließend 
geklärt werden konnte, die Kündigung v. 13. 6. 2005 dem Kl. schon am 29. 6. 2005 zugegangen sein sollte, war die 
Klageerhebung am 21. 7. 2005 nach § 4 Satz 4 KSchG rechtzeitig. Eine Entscheidung des Integrationsamtes über 
diese Kündigung war nicht getroffen und konnte deshalb dem Kl. bis zur Klageerhebung auch nicht bekannt gegeben 
werden. Der Lauf der dreiwöchigen Klagefrist hatte deshalb am 21. 7. 2005 noch nicht begonnen. 

(BAG v. 13. 2. 2008 – 2 AZR 864/06 )

Entscheidung des Monats 
Ausgabe: 3/2008



Ethik, Whistleblower und Mitbestimmung
Prof. Dr. Olaf Deinert, Bremen

1. Zunehmend gibt es Konflikte zwischen Betriebsräten und Arbeitgebern in multinationalen Konzernstrukturen um die 
Einführung sog. Ethikrichtlinien. Angestoßen durch den Sarbanes-Oxley-Act schufen Unternehmen, deren Aktien in den
 USA börsennotiert waren, Verhaltensstandards. Über den unmittelbaren Kapital- und Anlegerschutzrahmen hinaus ging
 man schnell dazu über, auch andere Verhaltensstandards zu normieren. Hierzulande besonders medienwirksam war 
die Ethikrichtlinie bei Wal-Mart, die u.a. ein Liebesbeziehungsverbot unter Beschäftigten sowie eine sog. Whistleblower-
 Klausel enthielt, die die Beschäftigten nachgerade zum Denunziantentum gegenüber Kollegen und Vorgesetzen 
herausfordern musste. Allerdings zeigte sich am Wal-Mart-Fall schnell, dass eine transnational einheitliche Einführung 
solcher Ethikrichtlinien für die Global-player so einfach nicht zu haben ist, weil sie die nationalen Stolpersteine 
betrieblicher Mitbestimmung zunächst einmal erst überwinden muss. Dort hatte das LAG Düsseldorf die Whistleblower- 
Klausel als nach § 87 Abs. 1 Nr. 1 BetrVG mitbestimmungspflichtig kassiert, während es die Klausel über „Private 
Beziehungen/ Liebesbeziehungen“ nicht einmal für mitbestimmungswürdig hielt, weil sie menschenrechtswidrig und 
mithin nichtig sei. Nun machte letztere Klausel den Fall besonders pikant. Ansonsten aber ringen auch andere 
Unternehmen mit ihren Arbeitnehmervertretungen um die Mitbestimmung bei der Einführung von Ethikrichtlinien, wie 
etwa Berichte über die Citigroup und Siemens zeigen.

2. Auch im Fall des HessLAG ging es um eben diese Problematik. Dort hatte die Muttergesellschaft einen 
Verhaltenskodex (Code of Business Conduct) aufgestellt, den die AG für Deutschland einführen wollte. Dort waren 
diverse moralische Anforderungen an die Mitarbeiter formuliert, die bis hin zur Gleichsetzung von Individual- und 
Arbeitgeberinteressen reichten. Das Ganze war garniert mit einer Whistleblower-Klausel, die umstandlos fordert, 
mutmaßliche (!) Verstöße „umgehend“ zu melden. Der KBR betrieb das Beschlussverfahren mit dem Ziel der 
Feststellung, dass die Einführung und Anwendung des Code of Business Conduct der erzwingbaren Mitbestimmung 
unterliege. Hilfsweise verfolgte er diese Feststellung für einzelne Klauseln des Kodex. Dabei ging es – wie oft – nicht 
darum, den Kodex zu verhindern, sondern darum, über seine Inhalte mitzubestimmen. 

a) Zunächst einmal stellt des LAG die Zuständigkeit des KBR und damit dessen Berechtigung hinsichtlich der geltend 
gemachten Mitbestimmungsrechte fest. Es sieht mit gutem Grund bereits eine originäre Zuständigkeit des KBR nach § 
58 Abs. 1 Satz 1 BetrVG begründet. Vorsorglich weist das Gericht aber auch noch auf eine entsprechende 
Mandatierung nach § 58 Abs. 2 Satz 1 BetrVG hin. 

b) Im Weiteren war dann die Frage des Bestehens eines Mitbestimmungsrechts zu klären. Höchstrichterliche Klärung 
gibt es bislang noch nicht. Dabei herrscht heute Einigkeit, dass es ein solches generell bezogen auf Ethikrichtlinien nicht
 geben kann, es vielmehr darauf ankommt, ob die Ethikrichtlinien Regelungen enthalten, die ihrerseits 
mitbestimmungspflichtig sind. 

Während das Arbeitsgericht im Hauptantrag einen zulässigen Globalantrag sah, diesen aber abwies, weil auch 
Regelungen des Code of Business Conduct davon erfasst würden, die eindeutig mitbestimmungslos seien, sah das 
Beschwerdegericht den Verhaltenskodex als insgesamt mitbestimmungsbedürftig an. Der KBR hatte in der Beschwerde
 problematisiert, ob nicht der gesamte Kodex in Hinblick darauf mitbestimmungspflichtig sei, dass dieser als 
geschlossenes Gesamtwerk angestrebt worden sei, aus dem nicht einzelne Passagen herausgelöst werden könnten, 
ohne dass dadurch der Gesamtkodex sinnentleert würde. Dieser Frage wich das Gericht mit der eleganten Lösung aus, 
dass jedenfalls die Whistleblower-Klausel mitbestimmungsbedürftig sei, diese sich aber auf sämtliche im Kodex 
normierten Pflichten beziehe und durch diese Klammerwirkung den Kodex insgesamt mitbestimmungspflichtig mache. 
Jedes einzelne Verhaltensgebot ist danach also mit der Whistleblower-Klausel in der Weise verknüpft, dass die 
Mitbestimmungspflichtigkeit der Anzeigepflicht auf die jeweilige einzelne Verhaltensanforderung ausstrahlt. 

Lesen Sie mehr in AuR 3/2008, S. 90f.
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